
Bei der von Ihnen verkauften Anleihe
handelt es sich um eine Ratinganleihe.
Solche Anleihen sind grundsätzlich mit
einer festen Verzinsung ausgestattet, al-
lerdings erhöht sich der Zinssatz, wenn
der Emittent während der Anleihenlauf-
zeit von bestimmten Ratingagenturen he-
rabgestuft, also als weniger kreditwür-
dig eingeschätzt wird. Bei Ihrer Anleihe
ist überdies der festgelegte Zinssatz noch
gestaffelt. Nach der bis zum Inkrafttre-
ten der Abgeltungsteuer im Jahre 2009
geltenden Rechtslage handelte es sich bei
solchen Anleihen um Finanzinnovatio-
nen, da zwar die zugesagte Höhe der
Rückzahlung der Anleihe mit dem Nomi-
nalbetrag feststand, die Höhe der Zinsen
aber ungewiss oder gestaffelt ist.

Finanzinnovationen wurden unabhän-
gig von der Haltedauer meist nach der
Marktrendite, also dem Unterschied zwi-
schen Anschaffungs- und Veräußerungs-
preis besteuert. Der Bundesfinanzhof
hat zwar entschieden, dass es beim Ver-
kauf von Ratinganleihen keine Besteue-
rung nach Marktrendite geben dürfe, da
eine Abgrenzung zwischen Zinsertrag
und Vermögenszuwachs eindeutig erfol-
gen könne. Demnach war nach Ablauf
der einjährigen Spekulationsfrist eine
Wertsteigerung der Anleihe nicht steuer-
pflichtig.

Der Gesetzgeber hat allerdings bei Ein-
führung der Abgeltungsteuer im Gegen-
satz zu anderen Wertpapieren für Finanz-
innovationen, die vor 2009 gekauft wur-
den, keinen Bestandsschutz gewährt. Da-
nach ist bei Veräußerung nach dem
31.12.2008 unabhängig von der Haltedau-
er auf einen Veräußerungsgewinn die
25-prozentige Abgeltungsteuer einzube-
halten, was Ihre Bank auch getan hat.

Die Finanzverwaltung hatte anhand
der früheren Gesetzeslage Richtlinien
zur Einstufung von Finanzinnovationen
aufgestellt, an die sich die Banken halten
mussten. Wer damit nicht einverstanden
war, musste gegebenenfalls im Rahmen
seiner Einkommensteuerveranlagung da-
gegen Einspruch und notfalls Klage vor
dem Finanzgericht erheben.

Mit der neuen Rechtslage ist die Be-
steuerung von neuen, innovativen Fi-
nanzprodukten insofern vereinfacht wor-
den, als nicht mehr zwischen grundsätz-
lich steuerpflichtigen Finanzinnovatio-
nen im Verkaufsfall und „Spekulations-
papieren“, die nach Ablauf einer Halte-
frist von einem Jahr steuerfrei sind, un-
terschieden wird. Denn nun unterliegen
grundsätzlich alle Finanzanlagen im Pri-
vatvermögen und damit auch jeder Ver-
äußerungsgewinn der Abgeltungsteuer.

Stefanie Kühn ist Honorarberaterin und
Inhaberin der Privaten Finanzplanung
Kühn in Grafing bei München.

Ich habe 2008 Anleihen von
Heidelberg-Cement gekauft
und nach mehr als zwölf Monaten
Haltedauer verkauft. Trotz
Einhalten der Spekulationsfrist
hat die Bank mit dem Verweis auf
Finanzinnovationen eine
Abgeltungsteuer abgezogen.
Warum und wer stuft ein Wert-
papier als Finanzinnovation ein?
Norbert K., München
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